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Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Imst vom 14.05.2024 über die 
Erhebung einer Gebrauchsabgabe 

 

Aufgrund des § 1 Abs. 1 des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert 
durch das Gesetz LGBl. Nr. 110/2002, wird verordnet: 

 
§ 1 

Gebrauchsabgabe 
 

Die Stadtgemeinde Imst erhebt eine Gebrauchsabgabe in der Höhe von 6 v.H. der 
Bemessungsgrundlage. 

 
§ 2 

Vorauszahlungen 
 
Der Abgabenschuldner hat zum 1. Februar, 1. Mai, 1. August und 1. November Vorauszahlungen in der 

Höhe von jeweils 25 v.H. des Abgabenbetrages des vergangenen Wirtschaftsjahres zu leisten. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 01.06.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 01.04.2003 außer 

Kraft.  
 
 
 
 
Angeschlagen am: 15.05.2024 
 
 
Abgenommen am: 30.05.2024 
 
 
 
 

Für den Gemeinderat: 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister 
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